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Federführendes Amt: 
Stadtkämmerei 
Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Verwaltungsausschuss  Vorberatung N 23.01.2024 

Gemeinderat  Beschlussfassung Ö 30.01.2024 
 

 
Betreff: 
Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen - Förderungen nach dem LGVFG  
 
Bezug: Vorlage-Nr. 289/2021 (Sitzung TA 09.11.2021) 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt dem vorzeitigen Baubeginn für die Baumaßnahmen Bushaltestelle 
Baacher Hauptstraße und Forchenwaldstraße zu und beauftragt die Verwaltung, die Bauarbeiten 
und die Ausstattung der Haltestellen auf der Grundlage der Entwurfsplanung auszuschreiben. 
 

2. Der Ermächtigungsrest aus 2023 in Höhe von 58.665,00 € wird nach 2024 übertragen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produktgruppe / Maßnahme 54.70 001 

Haushaltsansatz 2024 100.000 € 

Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest  

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge  

Noch freie Haushaltsmittel  

Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren  

  

Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen  

Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung 58.665 € 
 

Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung  
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
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Bushaltestellen Baacher Hauptstraße Nr. 55 + 56/ Forchenwaldstraße/ Birkmannsweiler Straße 
 
Für die Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen (s.o.) wurde im Mai 2022 ein Förderantrag nach dem 
Landesgemeindefinanzierungsgesetz (LGFVG) gestellt.  
Bis heute liegt noch keine Bewilligung der Landesmittel vor. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 19. Dezember 2023 kann frühestens Ende März/Anfang April 2024 mit einem Förderbescheid 
gerechnet werden. Um förderunschädlich mit dem Bau beginnen zu können, wurde am 19. Dezember 2023 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn) vom RP erteilt. 
Das RP weist ausdrücklich darauf hin, dass der Baubeginn auf eigenes Risiko erfolgt, d.h. die Baufreigabe 
begründet keinen Rechtsanspruch auf die Fördermittel.  
Insbesondere die Bushaltestelle an der Baacher Hauptstraße sollte umgehend angelegt werden können, um 
allen Nutzern des Busangebots ein gesichertes Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Vor allem von Seiten der 
Grundschule Höfen und aus der Elternschaft wird dieses Anliegen dringend gefordert. 
 
Die Entwurfsplanung wurde bereits in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am 09.01.2021 
vorgestellt und genehmigt. Lageplan und Kostenschätzungen sind in der Anlage beigefügt. 
Die Kostenschätzung für den Umbau dieser Haltestelle zum Zeitpunkt der Stellung des Förderantrags belief 
sich auf brutto 52.550 €. 
 
Gleichzeit wird vorgeschlagen, auch den Umbau der Haltestelle Forchenwaldstraße auszuschreiben, um bei 
der Aufgabenerfüllung voranzukommen. Die Kostenschätzung für den Umbau dieser Haltestelle belief sich 
zum Zeitpunkt des Förderantrags auf brutto 69.500 €. 
 
Die Haltestelle Birkmannsweiler Straße kann bis zum Beginn der äußeren Erschließung des Baugebiets 
Bildstraße II zurückgestellt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Steigerung des Baupreisindex beträgt seit Förderantragsstellung rund 30 %. Die o. g. Kosten für die 
Umbauarbeiten erhöhen sich entsprechend und betragen in Summe für beide Haltestellen rund 158.665 €. 
An Haushaltsmitteln stehen im Jahr 2024 100.000 € zur Verfügung. Der Differenzbetrag in Höhe von 58.665 € 
ist in Form des Übertrags eines Ermächtigungsrests aus 2023 im Jahr 2024 zur Verfügung zu stellen. Die 
Förderung beträgt bis zu 90 % der förderfähigen Kosten. 
 
 
 
 

CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  

 

 Nein 
 

Ja     positiv     
         negativ   

   geringfügig     
   erheblich       

 

Begründung / Optimierung: 
 
 

Verwaltungsaufwand:     

 Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit 

 

 Nein 
 

Ja    Verwaltungsaufwand wird erhöht        
   Ausführung der Baumaßnahme 
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    Verwaltungsaufwand wird reduziert       

 
 
 
Anlagen:  

Anlage 1 Kostenschätzung 
Anlage 2 Lageplan Baacher Hauptstraße 
Anlage 3a Lageplan Forchenwaldstraße 
Anlage 3b Lageplan Forchenwaldstraße 
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